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Ausstattung 
1) Die Hütte ist ein Selbstversorgerhaus und kann immer nur einer Jugendgruppe unter 

verantwortlicher Leitung bis zu insgesamt 18 Personen überlassen werden:  

Außer Tagesraum mit offenem Kamin, Küche (Geschirren für 20 Personen, Elektroherd, 

Spülmaschine und Kühlschrank), Waschraum mit 2 Duschen, 2 WC's und einem kleinen 

überdachten Balkon, stehen 2 Schlafräume mit 10 und 7 Betten sowie ein Gruppenleiterraum mit 

1 Bett zur Verfügung. 

Im Haus befindet sich eine zentrale elektrische Warmwasser-Versorgung und eine 

Kachelofenheizung (Holz und Brikett). 

 

2) Brennstoffe (Holz und Briketts) für die Kachelofenheizung, Kamin etc. muss sich die 

Gruppe selbst mitbringen. 

Im Gelände um die Hütte dürfen keine Bäume und Sträucher gefällt und keine Äste entfernt oder 

beschädigt werden. 

 

3) Für die Übernachtung ist es notwendig, dass jeder entweder Betttuch und Schlafsack oder zwei 

Betttücher und die notwendigen Decken mitbringt. Kissen sind selbst mitzubringen. 

Aus hygienischen Gründen muss das Schaumpolster stets mit einem Betttuch überzogen 

sein.  

 

4) Reinigungsgeräte (Besen, Schrubber, Eimer, Aufwischtücher) sind vorhanden. 

Brennstoffe, Reinigungsmittel sowie Geschirrhandtücher, Klopapier, Beil, Säge und dgl. 

muss die benutzende Gruppe selbst besorgen. 

 

 

Gebühren 
5) Die Benutzungsgebühr beträgt pro Kopf und Übernachtung 6,00 €, für die ganze Gruppe 

jedoch mindestens 90,00 € je Nacht. 
Gesondert in Rechnung gestellt werden: 

• Wasser und Stromverbrauch lt.Zähler 

cbm Wasser einschI. Abwasser 3,50 € 

kwh Strom 0,30 € 

•  Kosten für die Endreinigung 60,00 € 

• Telefon im Haus 06333/3822 Einheit 0,15 € 

 

6) Die Zusage für die Benutzung der Hütte wird erst verbindlich, wenn bis spätestens ___________ 

eine Anzahlung in Höhe von € ____________ auf unser Konto 

Pfadfinderhütte St. Georg, IBAN: DE09 5425 0010 0050 0148 28 bei der Sparkasse Südwestpfalz, 

BIC: MALADE51SWP, Verwendungszweck: „HUETTE_        _                                   “ 

überwiesen ist. 

Ebenso ist vor der Abreise der noch ausstehende Restbetrag für Übernachtung, Stromkosten etc. 

zu entrichten. 

Bedingungen für die Benutzung der Freizeithütte „Auf dem Kohlhaufen“ 
Stand vom 17. August 2020 

Anschrift des Freizeithauses 
Pfadfinderhütte St. Georg 

Auf dem Kohlhaufen 

67714 Waldfischbach-Burgalben 

06333/3822 

 

Anschrift der Hüttenverwaltung 
Magda Reichert 

Helle-Röder-Straße 66 

67714 Waldfischbach-Burgalben 

06333/2963 

magda.reichert@dpsg-wfb.de 
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Hausregeln 
7) Im Haus wird nicht geraucht. 

Feuer (auch Kerzen und Teelichter) ist nur in den zwei Kaminen und dem Lagerfeuerplatz gestattet.   

Vor dem Entzünden eines Feuers ist auf Brandsicherung und insbesondere auf die 

Waldbrandgefahr zu achten. Die Gruppe ist für alle entstehenden Schäden selbst verantwortlich. 

 

8) Die Schlafräume werden nicht mit Straßenschuhen betreten und sind außerhalb der Ruhezeiten 

verschlossen zu halten. Die Schlafräume sind durch angemessenes Lüften vor Feuchtigkeitsbildung 

zu schützen. 

 

9) Die Elektrogeräte und die zwei Feuerungsanlagen sind nur von den Gruppenleitern selbst 

zu bedienen. Sie tragen für falsche Handhabung und evtl. entstehende Schäden die volle 

Verantwortung. 

 

10) Beim Verlassen der Hütte ist folgendes zu beachten: 

• Etwaige Beschädigungen sind zu melden und zu ersetzen. 

• Auch nicht gemeldete Schäden gehen voll zu Lasten der Gruppe. 

• Geschirre und Bestecke sind besonders sorgfältig zu spülen und abzutrocknen. 

• Der angefallene Müll ist mitzunehmen und selbst zu entsorgen 

• Das Haus ist besenrein, die Umgebung sauber und aufgeräumt zu verlassen. 

• Alle Fenster und Fensterläden sind zu schließen. 

 

Der Gruppenleiter nimmt mit der Hausverwaltung oder mit dem von ihr benannten Vertreter die 

Abnahme vor und gibt die Schlüssel zurück. 

 

 

Abschlussregelungen 
11) Falls die Gruppe während des Aufenthaltes in der Hütte gegen die vorstehenden Bedingungen 

verstößt, ist die Hüttenverwaltung oder die von ihr benannte Vertretung berechtigt, das sofortige 

Verlassen der Hütte zu verlangen. 

 

12) Wird ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen, so wird die Anzahlung auf die 

Ausfallgebühr verrechnet, wenn der Termin nicht mehr an eine andere Gruppe 

weitergegeben werden kann.  

 

 

Datenschutz 
13) Die gesammelten Daten (Name, Kontaktdaten, Bezahlinformationen, etc.) werden lediglich zur 

Abwicklung der Buchung genutzt. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für die 

Abwicklung der Buchung unabwendbar.  

 

 

 

 

 

 


